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SCHREIBEN DES KANZLERS [DER ABTEI ST . GALLEN] , DR. [JOHANN BAP¬
TIST ] HARDER, [AN BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN]

In Beantwortung seines Schreibens vom 24 . ds . möchte er ihm
mitteilen , dass es der Abt [von St . Gallen , Pius Reher, ] [1 . ]

"Bey seiner allhie gegebner undt auch H . Prelaten Zue Mury [ Dominik Tsohudi]

ertheilter resolution in puncto deren au ff Glattburg habender undt Zueerkhänd-
2

ter Ansprach lassen nochmalen verbleiben " .

2 . Was die "fahrende hab undt· mobilien"  anbelange , seien diese
aus Sicherheitsgründen nach Wil überführt worden . Sollte die
Herrschaft Glattburg tatsächlich in ihren Besitz , [d . h . wohl
in jenen von Beat Jakob I . Zurlauben und Jakob Kessler ] , ge¬

langen , könnten ihnen die sichergestellten Gegenstände - so
die Uhr , Glocken , Gemälde und Kirchenzierden - ohne weiteres

ausgehändigt werden . Davon ausgenommen blieben jedoch die
Kelche , Opferstöcke und Messgewänder , welche in der Kapelle
verbleiben "undt in nullius Dominio sein sollen ".

"Die fruchten von dem [ 16 ] 48 Jahr belangendt , weil solche nach dem Landts-

gebrauch ein fahrende haab , wirdt das hieraus erlöste gelt über Abzug

der auffgegangnen Uncösten Jenigen Creditoren so nit au ff gewissen Under-

pfandten Versichert undt aber sonsten vor anderen mehr privilegiert seindt

Zuegestelt werden . "

3 . Was sich bezüglich der Glattburg an Urbaren und weitern Doku¬
menten finde , sollte ihnen , [ Zurlauben und Kessler ? ] , sobald

sie in den Besitz der Güter gelangten , in Wil ausgehändigt
werden . Keinesfalls aber beabsichtige die Abtei , ihnen diese
vorzuenthalten.

4 . "Ob Zwar Jch vermeindt , dass etwan mit meinem Stieffsohn H. Hans Hein¬

rich Fuchsen etwas möchte gehandlet werden , wan ich aber das guet

Glattburg nebent ihr Frstl . Gn . selbsten besichtiget , wie die Gebeüw im

Schloss , Stadell , Schünen , Pauren heüsser , undt auch die Rauche güeter

Alligklichen beschaffen , Kan ich ihme nit Rahten , sich in ein handlung

gegen den H. einzuelassen . "

Was den "Letsten Vorschlag"  betreffe , so habe er diesen dem Abt
unterbreitet . Dieser habe aber nichts davon wissen und "Lieber se-

5 .



hen wollen , das die H. das guet selbsten behaltent unndt die darauffstehende

Zins äbriehten sollen , Stossen der mehrtheil Creditoren sättig umb abrich-

tung desselbigen nachlauffens . Sonsten den Räbbauw belangent , hat der Ein¬

zieher Zue Wyl, damit die Raben nit ungebauwen bleibent , den Räb Leüthen

gelt hergeschossen . "

1) Besitzer der Glattburg war bis 1648 Johann Rudolf Reding . Dieser war u . a.
bei seinem Schwiegersohn Beat Jakob I . Zurtauben , bei Jakob Kessler und
bei der Abtei St . Gatten , der Reding als Landvogt im Toggenburg diente,
verschuldet . Darum machten die drei Rechte auf die Glattburg geltend.
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